
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 36 NÖ KJHG Krisenunterbringung
 NÖ KJHG - NÖ Kinder- und Jugendhilfegesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.11.2024

Ist die Unterbringung von Kindern und Jugendlichen auf Grund einer Krise, die eine akute und erhebliche Gefährdung

des Kindeswohles indiziert und die im familiären Rahmen nicht zu bewältigen ist, in einer dafür spezialisierten

Einrichtung oder P5egefamilie (kurzfristiges P5egeverhältnis) notwendig, so darf der Kinder- und Jugendhilfeträger

kurzfristig für die Dauer von höchstens sechs Monaten diese Unterbringung auch ohne Hilfeplan durchführen, sofern

das Ziel der Unterbringung neben der Sicherung des Kindeswohles hauptsächlich die Abklärung der Notwendigkeit von

Hilfen zur Erziehung zum Inhalt hat.
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